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– Beschlusskammer 6 – 

 

24.05.2019 

 

Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergiean-
lagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017  

 

– Konsultation von Eckpunkten und Fragen –  

 

§ 29 EnWG, § 85 Absatz 2 Nummer 1a, Absatz 3 EEG 2017 

– BK6-19-142 –  

 

 

Nach § 9 Absatz 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2017) müssen Betreiber von 

Windenergieanlagen an Land, die nach den Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkenn-

zeichnung verpflichtet sind, ihre Anlagen mit einer Einrichtung zur bedarfsgesteuerten Nacht-

kennzeichnung von Luftfahrthindernissen ausstatten. Auf Betreiber von Windenergieanlagen 

auf See ist diese Regelung anzuwenden, wenn sich die Windenergieanlage befindet 

1. im Küstenmeer, 

2. in der Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee, wie sie in dem nach 

den §§ 17b und 17c des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) durch die Bundesnetza-

gentur bestätigten Offshore Netzentwicklungsplan 2017–2030 ausgewiesen wird, 

3. in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee.  

Die Pflicht gilt ab dem 01.07.2020. Sie gilt nach § 100 Absatz 1 und § 100 Absatz 2 S. 1 Num-

mer 13 EEG 2017 auch für Bestandsanlagen. Sie kann nach § 9 Absatz 8 Satz 4 EEG 2017 

auch durch eine Einrichtung zur Nutzung von Signalen von Transpondern von Luftfahrzeugen 

erfüllt werden. Von der Verpflichtung kann die Bundesnetzagentur auf Antrag im Einzelfall ins-

besondere für kleine Windparks Ausnahmen zulassen, sofern die Erfüllung der Pflicht wirt-

schaftlich unzumutbar ist. 
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Nach § 85 Absatz 2 Nummer 1a EEG 2017 kann die Bundesnetzagentur zu § 9 Absatz 8 

EEG 2017 Festlegungen treffen, insbesondere zur Verlängerung der Umsetzungsfrist, wenn 

nicht innerhalb der Frist nach § 9 Absatz 8 Satz 3 EEG 2017 technische Einrichtungen nach § 9 

Absatz 8 EEG 2017 in einem ausreichenden Umfang am Markt angeboten werden. 

Die Beschlusskammer prüft, in welchem Umfang technische Einrichtungen nach § 9 Absatz 8 

EEG 2017 innerhalb der Frist nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 am Markt verfügbar sind und in wel-

chem Umfang diese technischen Einrichtungen bis zur Frist nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 flä-

chendeckend eingebaut werden können. Unsicherheit birgt insbesondere die noch ausstehende 

Anpassung des luftfahrtrechtlichen Rahmens – konkret der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung) –, um den Einsatz einer 

Technologie zu ermöglichen, welche auf der Nutzung von Signalen von Transpondern von Luft-

fahrzeugen basiert. Mit dieser Technologie werden hohe Kostensenkungspotentiale für BNK-

Systeme verbunden.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die Ausstattung aller betroffenen Bestandsanlagen mit 

Systemen zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK-Systeme) unter Beachtung der 

von den Standortgegebenheiten und der verwendeten Technologie abhängigen einzuhaltenden 

Schritte wie bspw. 

 Durchführung von (Änderungs-) Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die bauliche Anpassung der Windenergieanlage 

und unter Umständen eines externen Radarmastes samt Infrastruktur,  

 Frequenzvergabe und elektromagnetische Umweltverträglichkeitsprüfung (EMVU) durch 

die Bundesnetzagentur,  

 Durchführung der tatsächlichen baulichen Anpassungen der Windenergieanlage und 

Einstellungen des BNK-Systems vor Ort durch den BNK-Anbieter unter Beachtung der 

personellen Ressourcen, 

 Durchführung des Verfahrens der standortspezifischen Anerkennung des BNK-Systems 

nach Anhang 6 der AVV Kennzeichnung für das konkrete Projekt durch die Deutsche 

Flugsicherung samt Zustimmung der Luftfahrtbehörde  

innerhalb der Frist nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 realisierbar sind.  

Im Rahmen der Konsultation erhofft sich die Beschlusskammer ausreichend Informationen zu 

diesen Aspekten, insbesondere von Seiten der Anbieter von BNK-Systemen, um sich ein realis-

tisches Bild der Situation am Markt zu verschaffen.   
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Die Bundesnetzagentur hat am 24.05.2019 gem. § 29 EnWG, § 85 Absatz 2 Nummer 1a, Ab-

satz 3 EEG 2017 ein Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von 

Windenergieanlagen eröffnet. 

 

Im Rahmen dieses Festlegungsverfahrens stellt die Beschlusskammer die vorge-
nannten Erwägungen sowie die folgenden Eckpunkte und Fragen zur Konsultati-
on. Stellungnahmen werden erbeten bis spätestens 

29.07.2019. 

 

Bitte richten Sie Ihre Stellungnahme ausschließlich per E-Mail an poststelle.bk6@bnetza.de. 

Anlagen zur E-Mail werden erbeten als Word-Format (.DOC bzw. .DOCX) oder als PDF mit 

kopierbarem Text. Die Beschlusskammer beabsichtigt, die Stellungnahmen im Internet zu veröf-

fentlichen. Soweit in den übermittelten Dokumenten personenbezogene Daten (z. B. Namen, 

Unterschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen mit Namen als Bestandteilen) enthalten sind, 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es der einsendenden Stelle obliegt, entweder eine 

Einwilligung des Betroffenen in die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten einzuho-

len oder zusätzlich eine für die Veröffentlichung bestimmte Fassung zu übersenden, in der die 

personenbezogenen Daten geschwärzt sind. Entsprechendes gilt, soweit in den übermittelten 

Stellungnahmen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten sind. Es wird auf § 71 EnWG 

sowie weiterführende Informationen zum Schutz vertraulicher Informationen hingewiesen.  

  

mailto:poststelle.bk6@bnetza.de
https://www.bundesnetzagentur.de/geheimnisschutz-enwg
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1) Die Beschlusskammer prüft vor dem Hintergrund ihrer Festlegungskompetenz 
nach § 85 Absatz 2 Nummer 1a EEG 2017, ob ausreichend technische Einrichtungen 
nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 innerhalb der Frist nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 vorhanden 
und innerhalb der Frist in die Windenergieanlagen eingebaut und luftverkehrsrechtlich 
zugelassen werden können.  

In diesem Zusammenhang erbittet die Beschlusskammer – soweit möglich – um substantiierte 

Beantwortung der folgenden Konsultationsfragen:  

a. Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen an Land mit 

einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur Verfügung?  

Welche dieser Technologien/Systeme erfüllen die Systemanforderungen des Anhang 6 AVV 

Kennzeichnung und verfügen zudem über eine generelle luftfahrtrechtliche Anerkennung? 

Welche Anbieter oder Hersteller bieten jeweils diese Systeme in Deutschland an? 

b. Welche Technologien/Systeme zur Ausstattung von Windenergieanlagen auf See mit 

einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung stehen aktuell am Markt zur Verfügung?  

Welche dieser Technologien/Systeme erfüllen die Systemanforderungen des Anhang 6 AVV 

Kennzeichnung und verfügen zudem über eine generelle luftfahrtrechtliche Anerkennung? 

Welche Anbieter oder Hersteller bieten jeweils diese Systeme in Deutschland an? 

c. Sind die am Markt vorhandenen Anbieter von durch die Deutsche Flugsicherung aner-

kannten BNK-Systemen in der Lage, das zu erwartende Auftragsvolumen bis zum Ablauf der 

Umsetzungsfrist abzuarbeiten? Gilt dies auch im Hinblick auf die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der standortspezifischen Prüfung des verbauten BNK-Systems? Ist die personelle Ausstat-

tung ausreichend und stehen genügend Fachkräfte zur Verfügung?  

Welche Anbieter oder Hersteller bieten transpondergestützte Systeme in Deutschland an? Gibt 

es hierzu ggf. internationale Akteure, die als Lieferanten für den deutschen Markt in Frage 

kommen? Wieviel Zeit brauchen potenzielle Anbieter von solchen Systemen nach Inkrafttreten 

der noch ausstehenden Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung 

von Luftfahrthindernissen, um die Technologie in den Markt einzuführen? Kann eine Abschät-

zung getroffen werden, welches Auftragsvolumen innerhalb welcher Fristen inkl. der erforderli-

chen windparkseitigen Baumaßnahmen bewältigt werden kann, inklusive Vorbereitung und 

Durchführung der standortspezifischen Prüfung des BNK-Systems?  
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d. Wie gestaltet sich der übliche Planungshorizont bei der Ausstattung von Windparks mit 

den verschiedenen BNK-Systemen? Welche Zeiträume werden von den ersten Vertragsver-

handlungen bis zum Abschluss der Projekte durch dauerhafte Inbetriebnahme des BNK-

Systems üblicherweise zugrunde gelegt? Welche Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der 

verschiedenen Technologien? 

e. Erachten Sie eine Verlängerung der Umsetzungsfrist für notwendig? Falls ja: Um wel-

chen Zeitraum? Welche hier nicht angesprochenen Aspekte müssen im Zusammenhang mit der 

Einhaltung der Umsetzungsfrist noch beachtet werden?  

 

2) Der Verpflichtung, Anlagen nach § 9 Absatz 8 EEG 2017 mit einer Einrichtung zur 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthindernissen auszustatten, kann 
nur durch den Einbau eines BNK-Systems genüge getan werden, das alle tatsächlichen 
und rechtlichen Anforderungen für eine Inbetriebnahme erfüllt. 

Der Einbau von Systemen, die z. B. aufgrund luftverkehrsrechtlicher Regelungen (noch) nicht 

eingesetzt werden dürfen, würde mit Ablauf der Übergangsfrist einen Verstoß gegen die Rege-

lung des § 9 Absatz 8 EEG 2017 darstellen und die Sanktionsregelung des § 52 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 1a EEG 2017 auslösen. Nur BNK-Systeme, die tatsächlich genutzt werden, 

führen zu einer Verringerung der Lichtemissionen und einer damit einhergehenden Akzeptanz-

steigerung entsprechend dem Sinn und Zweck der Regelung. Es kann nicht Sinn der Regelung 

sein, Anreize für den kostenträchtigen Einbau von Technik zu schaffen, die nicht genutzt wer-

den kann, und damit Investitionsruinen schafft. 

 

3) Die Ausstattungsverpflichtung des § 9 Absatz 8 EEG 2017 umfasst alle Schritte, 
die erforderlich sind, um das BNK-System unter Beachtung aller rechtlichen Vorausset-
zungen zulässigerweise in Betrieb zu nehmen.  

Hierzu zählen insbesondere standortspezifische Begutachtungen des eingesetzten BNK-

Systems sowie die notwendigen Zustimmungen der Landesluftfahrtbehörden oder im Fall der 

ausschließlichen Wirtschaftszone die Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI), entsprechend den Vorgaben des Anhang 6 der AVV Kennzeich-

nung. Nur wenn diese Schritte erfolgt sind, ist die tatsächliche und rechtliche Einsatzbereitschaft 

des BNK-Systems am konkreten Standort gesichert und der Ausstattungsverpflichtung genüge 

getan. 



 

6 
 

4) Soweit allerdings die Durchführung der Schritte die vorherige Inbetriebnahme der 
Windkraftanlage erfordert, können sie bei neuen Windkraftanlagen nach Inbetriebnahme 
durchgeführt werden, ohne die Ausstattungsverpflichtung zu verletzen. 

Nach den der Bundesnetzagentur vorliegenden Informationen erfordert die standortspezifische 

Prüfung durch die Luftverkehrsbehörde möglicherweise die vorherige Inbetriebnahme der 

Windkraftanlage. Die Inbetriebnahme zum Zwecke der Durchführung der standortspezifischen 

Prüfung verletzt ggfs. nicht die Ausstattungspflicht nach § 9 Absatz 8 EEG 2017. 

 

5) Ist die Verwendung eines BNK-Systems luftverkehrsrechtlich grundsätzlich aus-
geschlossen (z. B. im Sicherheitsbereich um Flughäfen und Flugplätze), besteht keine 
Pflicht zur Ausstattung der Windkraftanlage mit einem BNK-System, ohne dass es einer 
Ausnahmegenehmigung der Bundesnetzagentur bedarf. 

Die Erfüllung der Ausstattungsverpflichtung ist in diesen Fällen rechtlich unmöglich. § 9 Ab-

satz 8 EEG 2017 ist insoweit einschränkend auszulegen. 


	Festlegungsverfahren zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagennach § 9 Absatz 8 EEG 2017

